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Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Rufnummer  116 117
Notfall-Praxis Heidenheim im Klinikum Heidenheim, 
Schlosshaustraße 100.

Notfall-Praxis im Bundeswehrkrankenhaus Ulm, 
Oberer Eselsberg 40
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 18 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 08 – 22.00 Uhr 

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche: 
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendliche, Eythstraße 24, 89075 Ulm 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 19 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9 – 21.00 Uhr 
Zu diesen Zeiten können Eltern mit ihren Kindern ohne Voran-
meldung in die Praxis kommen. Außerhalb dieser Zeiten über-
nimmt die Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche die Ver-
sorgung.

Zahnärztlicher Notdienst
Notfalldienstnummer 01801-116 116
Die landesweit einheitliche Telefonnummer für den zahnärztli-
chen Notfalldienst in Baden-Württemberg wurde angepasst.
Die neue Notfalldienstnummer lautet: 01801-116 116. Mit der 
Eingabe der Postleitzahl über die Telefontastatur bekommt der 
Anrufende die für ihn zuständigen diensthabenden Praxen an-
gesagt.
Für Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz fallen 
Kosten in Höhe von 0,039 Euro/Minute an.

Diakoniestation Langenau
Tagespfl ege, Essen auf Rädern
Sie erreichen uns unter Telefon (0 73 45) 93 35 90
Der Link zum Videokonferenzportal wird vor Veranstaltungsbe-
ginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Com-
puter, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.
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Apotheken-Notdienst 
Sonntags- und Bereitschaftsdienste 
Donnerstag, 16.01.25:  
Hirsch-Apotheke Ulm Hirschstr. 23, 89073 Ulm 
Freitag, 17.01.25:  
Apotheke Brenner Reindlstr. 5, 89312 Günzburg 
Samstag, 18.01.25:  
Angertor Apotheke Langenau Hindenburgstr. 60,  
89129 Langenau 
Sonntag, 19.01.25:  
Braunland-Apotheke Haslacher Weg 77, 89075 Ulm 
Montag, 20.01.25:  
Wengen-Apotheke Ulm Walfischgasse 26, 89073 Ulm 
Dienstag, 21.01.25:  
Apotheke Wengentor Ulm Keltergasse 1, 89073 Ulm 
Mittwoch, 22.01.25:  
West-Apotheke Ulm Söflinger Str. 168, 89077 Ulm 
Donnerstag, 23.01.25:  
Stadt-Apotheke Leipheim, Günzburgerstr. 3,89340 Leipheim 
zusätzl. Infos von 8.30 Uhr – 8.30 Uhr des Folgetages: 
Festnetz:  Tel. 0800 00 22 8 33 (kostenfrei) 
Mobilnetz:  Tel 22 8 33 (max.69 ct/min) 
Homepage:  http://lak-bw.notdienst-portal.de 

Wichtige Rufnummern 

Notruf 
Polizei/Unfall (ohne Vorwahl) 110 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ohne Vorwahl) 112 
Krankentransport (0731) 19 222 

Servicenummern/Störungsdienste 
Stromversorgung EnBW ODR (0 79 61) 93 36 -1401 
Gasversorgung EnBW ODR (0 79 61) 93 36 -1402 

Amtliche Bekanntmachungen 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Dienststellen des Landratsamtes am 28. Januar 
2025 geschlossen 
Wegen einer internen Veranstaltung haben am 
Dienstag, den 28. Januar 2025, alle Dienststellen 

des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis ganztägig geschlossen. 
Von der Schließung betroffen sind auch die Deponien „Roter 
Hau“ in Ehingen-Stetten, sowie „Unter Kaltenbuch“ in Laichin-
gen-Suppingen. Auch die Telefonzentrale ist an diesem Tag 
nicht besetzt.  
Die Entsorgungszentren der Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis 
haben von 9 bis 17 Uhr regulären Betrieb. Die Wertstoffhöfe 
und Grüngut-Annahmestellen des Alb-Donau-Kreises sowie die 
Deponie Ehingen-Litzholz sind dienstags generell geschlossen. 
Am Mittwoch, den 29. Januar 2025, sind alle Dienststellen 
wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.  

 
Verwaltungsverband Langenau 
Hallenfußballturnier des Verwaltungsverbands 
Langenau 
Zum diesjährigen Hallenturnier des VVL in der 
Langenauer Pfleghofhalle werden am Samstag, 

den 25. Januar und Sonntag, den 26. Januar 2025 alle Fuß-
ballbegeisterten ganz herzlich eingeladen. 
Ausrichter des Turniers ist in diesem Jahr der FC Langenau. 

Teilnehmende Mannschaften: 
Gruppe A: SG Langenau II, FC Neenstetten, SGM Rammin-
gen/Niederstotzingen, SV Asselfingen, TSV Albeck 

Gruppe B: TSV Langenau, SV Fortuna Ballendorf, SV Weidens-
tetten, TSV Altheim/Alb,  SV Göttingen, TSV Bernstadt 
Die Gruppenspiele beginnen am Samstag um 15:30 Uhr und 
am Sonntag um 10:30 Uhr, Zwischenrunde gegen 13:30 Uhr, 
Platzierungsspiele gegen 14:30 Uhr, das Finale soll um 16:30 
Uhr stattfinden. 
Bei der anschließenden Siegerehrung werden Pokale und Prei-
se vergeben. Dabei werden neben dem Turniersieger, die treff-
sicherste Mannschaft, der beste Torhüter, der beste Feldspieler 
und die fairste Mannschaft ausgezeichnet. 
Am Samstagabend wird ab 20.30 Uhr die Bar geöffnet. Dabei 
kann über den ersten Hallentag fachgesimpelt werden und das 
eine oder andere Getränk genossen werden. 
Am Sonntagmorgen gibt es ab 10.00 Uhr ein Weißwurstfrüh-
stück. Auch hierzu wird herzlich eingeladen. 
Für weitere Unterhaltung sorgen am Sonntag um 12.30 Uhr ein 
Auftritt der Mini-Jellys des TSV Langenau und gegen 14.30 Uhr 
tritt die Tanzgarde der Karnevalsgesellschaft Greane Krapfa 
Oberelchingen auf.Während des Turniers wird für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt sein. 
Auf ein schönes Turnier und viele Besucher freuen sich der 
Verwaltungsverband Langenau und der FC Langenau. 

Grundsteuer – Versand der Jahresbescheide  
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
in den vergangenen Tagen wurden Ihnen die Grundsteuerbe-
scheide für das Steuerjahr 2025 zugestellt. Sollten Sie keinen 
Grundsteuerbescheid erhalten haben, liegen dem Verwaltungs-
verband Langenau noch keine Informationen zu Ihrem Sach-
verhalt vor. Wir möchten Sie bitten in diesem Fall von einer 
Anfrage abzusehen, da der Verwaltungsverband sofort tätig 
wird, sobald weitere Informationen vom Finanzamt vorliegen.  
Da dies das erste Jahr ist, in dem die Grundsteuer nach dem 
neuen Grundsteuerrecht erhoben wird, möchten wir Sie im 
Folgenden informieren. 
Ihre Grundsteuer berechnet sich wie bisher aus dem Grund-
steuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde. Der 
Grundsteuermessbetrag wurde anhand der von Ihnen abge-
gebenen Hauptfeststellung vom Finanzamt neu festgelegt. 
Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsverband oder die 
Gemeinde keine Möglichkeit haben, den Grundsteuermess-
betrag zu ändern.  
Der Hebesatz wurde vom Gemeinderat in einer öffentlichen 
Sitzung beraten und ebenfalls neu festgesetzt. Der Hebesatz 
wurde so berechnet, dass die Gemeinde keine Steigerung 
oder Verringerung des Steueraufkommens zu erwarten hat. 
Aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlage für die 
Grundsteuermessbeträge kann es zwischen der Grundsteuer A 
und der Grundsteuer B sowie den einzelnen Grundstücksei-
gentümern zu Belastungsverschiebungen kommen.  
Wir möchten Sie bitten die Hinweistexte auf Ihren Grundsteu-
erbescheiden sowie dem Beiblatt durchzulesen. Darauf finden 
sich auch Hinweise über Ihre Möglichkeiten gegen die einzel-
nen Festsetzungen vorzugehen.  
Aufgrund des zu erwartenden hohen Arbeitsaufkommens, 
bitten wir Sie von telefonischen Anfragen abzusehen und Ihre 
Anfragen an den Verwaltungsverband Langenau per E-Mail 
unter Finanzwesen@VV-Langenau.de zu stellen. Vielen Dank. 
Verwaltungsverband Langenau 

Öffentliche Bekanntmachung  
des Jahresabschlusses 2021 des Verwaltungs-
verbandes Langenau 
Aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung 
des Verwaltungsverbands Langenau am 26. November 2024 
den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten 
festgestellt: 
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1. Ergebnisrechnung   
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 9.473.332,52 EUR

1.2 
Summe der ordentlichen Aufwen-
dungen -8.921.532,25 EUR 

1.3 
Ordentliches Ergebnis  
(Saldo aus 1.1 und 1.2) 551.800,27 EUR 

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 EUR
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 EUR

1.6 
Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 EUR 

1.7 
Gesamtergebnis  
(Summe aus 1.3 und 1.6) 551.800,27 EUR 

2. Finanzrechnung  

2.1 
Summe der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 8.890.981,96 EUR 

2.2 
Summe der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit -8.264.922,69 EUR 

2.3 

Zahlungsmittelüberschuss/-
bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 626.059,27 EUR 

2.4 
Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 160.414,09 EUR 

2.5 
Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit -80.915,91 EUR 

2.6 

Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf a. Investitionstä-
tigkeit (Saldo 2.4 u.2.5) 79.498,18 EUR 

2.7 

Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) 705.557,45 EUR 

2.8 
Summe der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR 

2.9 
Summe der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR 

2.10 

Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf (Saldo aus 2.8 
und 2.9) 0,00 EUR 

2.11 

Änderung d. Finanzierungsmit-
telbestands z. Ende des HHJ 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) 705.557,45 EUR 

2.12 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
aus haushaltsunwirksamen Ein- u. 
Auszahlungen -7.413,13 EUR 

2.13 
Anfangsbestand an Zahlungs-
mitteln 1.787.812,19 EUR 

2.14 

Veränderung des Bestands an 
Zahlungsmitteln  
(Saldo aus 2.11 und 2.12) 698.144,32 EUR 

2.15 

Endbestand an Zahlungsmitteln 
am Ende Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 2.485.956,51 EUR 

3. Bilanz  
3.1 Immaterielles Vermögen 9.021,76 EUR
3.2 Sachvermögen 2.557.948,58 EUR
3.3 Finanzvermögen 8.926.260,19 EUR
3.4 Abgrenzungsposten 34.391,79 EUR
3.5 Nettoposition 0,00 EUR

3.6 
Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5) 

11.527.622,32 
EUR 

3.7 Basiskapital 2.404.505,81 EUR
3.8 Rücklagen 533.000,30 EUR

3.9 
Fehlbeträge des ordentlichen 
Ergebnisses 0,00 EUR 

3.10 Sonderposten 2.877.583,08 EUR
3.11 Rückstellungen 842.392,32 EUR
3.12 Verbindlichkeiten 4.870.140,81 EUR

3.13 
Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten 0,00 EUR 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivsei-
te (Summe aus 3.7 bis 3.13) 

11.527.622,32 
EUR 

 
Das ordentliche Ergebnis 2021 schließt mit einem Überschuss 
von 551.800,27 EUR ab. Das Ergebnis wird im Rahmen der 
Ergebnisverwendung gemäß § 25 Absatz 3 GemHVO zum 
Ausgleich des Fehlbetrags des Jahres 2020 verrechnet. Der 
verbleibende Überschuss von 533.000,30 EUR wird gemäß § 
23 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zugeführt. 
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang 
liegt gemäß § 95b Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in der Zeit von Montag, 20.01.2025 bis Dienstag, 
28.01.2025, je einschließlich, in den Diensträumen des Verwal-
tungsverbandes Langenau, Kuftenstraße 19, 89129 Langenau 
(2. OG, Zimmer 203) während der üblichen Dienststunden zur 
Einsichtnahme öffentlich aus. 
Langenau, 16. Januar 2025 
Verbandsvorsitzende 
gez. 
Daria Henning 
Bürgermeisterin 
 

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Ulm 
Veranstaltungshinweis 
Fit fürs Vorstellungsgespräch 

Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm 
bietet am Dienstag, den 21. Januar ein Online-Seminar für 
Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schulklas-
sen an. Es gibt Hinweise und Tipps zum angemessenen 
Verhalten bei Vorstellungsgesprächen. Weiter wird geklärt, 
wie Vorstellungsgespräche ablaufen, welches Verhalten 
einen positiven Eindruck hinterlässt, welche Fragen gerne 
gestellt werden und wie man sich am besten darauf vorbe-
reitet. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 
10:00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter  
Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über die BiZ-
Hotline unter 0731 160-888. Der Link zum Videokonferenzpor-
tal wird spätestens ein Tag vor Veranstaltungsbeginn zuge-
sandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels Computer, 
Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.  

Sonder-
ergebnis

Ordentliches 
Ergebnis

Vorjahr zweitvorange-
gangenen Jahr

drittvorange-
gangenen Jahr

ordentlichen 
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. 
Anfangsbestände

0,00 551.800,27 -18.799,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404.505,81

2
Abdeckung vorgetragener 
Fehlbeträge aus dem ordentlichen 
Ergebnis

-18.799,97 18.799,97 0,00 0,00

3

Zuführung eines Überschusses des 
ordentlichen Ergebnisses zur 
Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses

-533.000,30 533.000,30

4

Verrechnung eines Fehlbetragsanteils 
des ordentlichen Ergebnisses auf das 
Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des 
Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0,00

5

Ausgleich eines Fehlbetrags des 
ordentlichen Ergebnisses durch 
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses

0,00 0,00

6
Ausgleich eines Fehlbetrags des 
ordentlichen Ergebnisses durch einen 
Überschuss des Sonderergebnisses

0,00 0,00

7

Zuführung eines Überschusses des 
Sonderergebnisses zur Rücklage aus 
Überschüssen des 
Sonderergebnisses

0,00 0,00

8

Ausgleich eines Fehlbetrags des 
Sonderergebnisses durch Entnahme 
aus der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

0,00 0,00

9

Ausgleich eines Fehlbetrags des 
ordentlichen Ergebnisses durch 
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des 
Sonderergebnisses

0,00 0,00

10

Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge 
des ordentlichen Ergebnisses des 
Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren 
in das Folgejahr

0,00 0,00 0,00

11

Verrechnung eines aus dem 
drittvorangegangenen Jahr 
vorgetragenen Fehlbetrags mit dem 
Basiskapital

0,00 0,00

12
Verrechnung eines Fehlbetrags des 
Sonderergebnisses mit dem 
Basiskapital

0,00 0,00

13 vorläufige Endbestände 533.000,30 0,00 2.404.505,81

14
Umbuchung aus den 
Ergebnisrücklagen in das Basiskapital 
nach § 23 Satz 4 GemHVO

0,00 0,00 0,00

15
Nachrichtlich: Veränderung des 
Basiskapitals auf Grund von 
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz

0,00

16
Endbestände des Basiskapitals, der 
Ergebnisrücklagen und des 
Fehlbetragsvortrags

0,00 0,00 0,00 533.000,30 0,00 2.404.505,81

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung 
und des Haushaltsausgleichs

Ergebnis des Haushaltsjahres vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Rücklagen aus Überschüssen des Basis-
kapital

EUR
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Für die Landwirtschaft 

Forstbetriebsgemeinschaft  
Ulmer Alb w. V. 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2025 
Am Freitag, den 07. Februar 2025 findet die 35. 

Mitgliederversammlung der Forstbe-triebsgemeinschaft Ulmer 
Alb w. V. in der Albhalle, Am Bürzel 10 in 89174 Altheim/Alb 
statt. Ab 19.00 gibt es ein Vesper, Beginn der Versammlung ist 
um 19.30 Uhr. 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung des Vorsitzenden 
2.  Kurze Grußworte 
3.  Berichte des Vorstandes, der Geschäftsführerin, des 

Schriftführers sowie der Kassenprüfer 
4.  Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
5.  Wahlen 
 • ein Kassenprüfer 
6.  Vortrag von Hr. Maximilian Ehnle (Müllerblaustein Holzbau-

werke GmbH): 
 „Verwendung von Holz im Wohn- und Gewerbebau“ 
7.  Verschiedenes / Anträge 
Ende gegen 2130Uhr. Änderungen vorbehalten. Anträge zur 
Mitgliederversammlung können bis zum 30.01.2025 schriftlich 
in der Geschäftsstelle eingereicht werden. 

Online-Veranstaltung: Biodiversität in der Agrar-
landschaft – Wege zu einer nachhaltigen In-
tegration 
Wie können Biodiversitätsmaßnahmen effektiv, messbar und 
ökonomisch sinnvoll in die Agrarlandschaft integriert werden? 
Genau dieser Frage widmet sich eine kostenfreie Online-
Informationsveranstaltung, zu welcher der Fachdienst Land-
wirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis herzlich einlädt. 
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 23. Januar 2025, 
um 19:30 Uhr, statt. 
Im Mittelpunkt des Abends steht ein Vortrag von Jürgen Mau-
rer, Vizepräsident des LBV im Landkreis Hohenlohe. Der aktive 
Landwirt ist mit seinem Betrieb Teil des F.R.A.N.Z.-Projekts. Er 
setzt sich dafür ein, Naturschutz als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe zu verstehen, die nicht nur von Landwirtinnen und 
Landwirten getragen werden kann. „Landwirtschaft ist ein 
Unternehmen, das sich lohnen muss. Ich betrachte Blüh-
streifen als Teil meiner Fruchtfolge, aber sie sollten auch 
Teil meines Betriebsergebnisses sein“, so Maurer. 
Im Vortrag wird Jürgen Maurer seine praktischen Erfahrungen 
und Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in der Land-
wirtschaft vorstellen. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden 
eingeladen, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen und an 
der Diskussion teilzunehmen. 
Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos. An-
melden können Interessierte sich über folgenden 
Link oder QR-Code: 
https://join.next.edudip.com/de/webinar/20253/2
051475 

Gemeindeübergreifende Infos 

CDU 
Ortsverbände 
Einladung an alle!!! 
Der CDU-OV Rammingen freut sich die interessier-

te Öffentlichkeit zu der politischen Abendveranstaltung einzu-
laden, der wir das Thema gegeben haben: 
Unternehmertum im ländlichen Raum 
Wirtschaft und Arbeit ist ein wichtiger Grundpfeiler von unse-
rem täglichen Lebensablauf. Und gerade jetzt gerät der in eine 
Schieflage.  

Wir haben deshalb die zuständige Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus gebeten, zu uns in den ländlichen Raum 
zu kommen, um sich mal der schwierigen Lage der Klein-und 
mittleren Unternehmen anzunehmen. 
Wir sind sehr dankbar, dass Frau Ministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut MdL zu uns kommt. 
Termin: Mittwoch, den 22. Jan. 2025 um 18.00 Uhr 
Ort: Ausflugsgaststätte "Schlößle" in Lindenau, Rammingen 
Die Veranstaltung wird noch mitgetragen von unseren beiden 
Abgeordneten Ronja Kemmer MdB und von Manuel Hagel 
MdL, Fraktionsvorsitzender und Landesvorsitzender der CDU. 
Eine besser aufgestellte politische Informationsveranstaltung 
werden Sie so schnell nicht mehr finden. 
Deshalb nützen Sie unser Angebot und kommt recht zahlreich. 
Ich appeliere auch an unsere Jungwähler diese Möglichkeit zu 
nützen, hier erlebt ihr Politiker "hautnah" und könnt euch direkt 
ein Bild von diesen wichtigen Menschen machen. 
Bernhard Kopp 
CDU-Ortsvorsitzender 

 
DRK 
Ortsverein Langenau 
Fortbildungs-Abend 
Am Mittwoch, 22. Januar referiert NFS Mike Mann 

über das Thema Trauma-Reanimation. Beginn ist an diesem 
Abend schon um 19:30 Uhr. 

Blutspendetermin 
Am Freitag 7. Februar findet in der Langenauer Stadthalle von 
14:30 Uhr bis 19:30 Uhr die erste Blutspendeaktion im neuen 
Jahr statt. Bitte benutzen Sie den folgenden Link, um einen  
Termin zu reservieren: 
https://terminreservierung.blutspende.de/m/ 
langenau-stadthalle. 

Aktuelle Infos zum Ortsverein: 
http://www.drk-langenau.org 
Mail: info@drk-langenau.org 
Facebook: drkovlangenau 

 
Jugendrotkreuz  
Am Mittwoch, 22. Januar besprechen wir, wie 
Wunden richtig versorgt werden. 
 

 
Mehr-Generationen-Haus 
Neues Angebot: Computerberatung – Unter-
stützung bei Fragen zu Computer und Mobilte-
lefon 
Das MGH möchte mit einem neuen Angebot dazu 

beitragen, dass ältere Menschen weiterhin den Zugang zur 
digitalen Welt nicht verlieren. Insbesondere für die ältere Gene-
ration ist es wichtig, die Möglichkeiten des Internets und der 
elektronischen Kommunikation zu nutzen, um Kontakte zu 
pflegen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Mit der Computer- und Smartphoneberatung möchte das MGH 
alle Interessierten einladen, sich bei Fragen oder Problemen im 
Umgang mit Computern oder Mobiltelefonen zu melden. Ein 
ehrenamtlicher Mitarbeiter bietet jeden Donnerstag von 11 bis 
12 Uhr eine „Sprechstunde“ im MGH an, in der er grundlegen-
de Fragen beantwortet und bei auftretenden Problemen hilft. 
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und kann wö-
chentlich vorgenommen werden. 
Anmeldungen sind ab sofort bei Sarah Miller unter 
07345/9640-795 oder unter smiller@kirche-diakonie-ulm.de 
möglich. 

Internationales Frauenfrühstück 
Das nächste internationale Frauenfrühstück findet am Freitag, 
24.1.2024 von 10:00 bis 12:00 Uhr im Mehrgenerationen-
haus (MGH), Kuftenstraße 19 in Langenau statt. Eingeladen 
sind Frauen jeden Alters und jeder Nationalität. 
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Beim nächsten Frauenfrühstück ist unser Thematischer 
Schwerpunkt: 
„Neujahrswünsche für uns Frauen in Langenau“.  
Außerdem erwartet euch ein spannendes, unterhaltsames und 
lustiges Bilderrätsel, bei dem die Sprachbarriere keine Rolle 
spielt. Lasst uns gemeinsam raten und das neue Jahr mit La-
chen beginnen! 
Das nächste Treffen im Februar findet am Freitag den 
28.2.2025 und am Freitag den 28.3.2025 statt. 
Das Leitungsteam Alexandra Will, Oksana Göbel und Hatice 
Güner bittet um eine Anmeldung und freut sich über Essens-
beiträge zum Frühstück.  
Anmelden können sich alle Interessierten bei Alexandra Will unter 
a.will@oberlin-ulm.org oder telefonisch : 0176-18770-602 ;  
07345/9640792 oder bei Sarah Miller unter 07345/9640795. 

 
VDK Sozialverband 
Baden-Württemberg 
Der Ortsverband informiert: 
Liebe Mitglieder, 

unser nächster Termin ist unsere Hauptversammlung am 15. 
März 2025 um 14:00 Uhr im Bürgersaal in Asselfingen.  
Bitte Termin schon mal vormerken. 

„Gewinn für die Nächstenpflege im Land“ – Entlastungsbe-
trag für die Pflege wird endlich leichter zugänglich 
„Genau dafür haben wir jahrelang gekämpft!“, sagt Hans-Josef 
Hotz, Vorsitzender des Sozialverbands VdK Baden-
Württemberg e.V. „Endlich erfährt auch die nachbarschaftliche, 
ehrenamtliche Hilfe in der häuslichen Pflege Wertschätzung 
und all die Pflegebedürftigen im Land haben einen deutlich 
einfacheren Zugang zum Entlastungsbetrag. Das ist ein großer 
Gewinn für die Nächstenpflege hier im Land!“ 448.642 Men-
schen werden im Land zuhause gepflegt. Nach einer Studie 
des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg haben im Jahr 
2019 nur rund 23 Prozent den Entlastungsbetrag abgerufen. 
Hohe bürokratische Hürden standen im Weg. 
„Der sogenannte Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich ist 
zur Unterstützung der Pflegenden in der häuslichen Pflege 
gedacht. Jahrelang hat sich der Sozialverband VdK Baden-
Württemberg e.V. gemeinsam mit anderen Sozialverbänden 
dafür stark gemacht, dass der Entlastungsbetrag unbürokrati-
scher abgerufen werden kann. Eben auch für die Nachbarin, 
die bei der Haushaltsführung hilft, für den Bekannten, der mal 
eben schnell einkaufen geht, die Studentin, die zum Arzt be-
gleitet. Durch die Landes-Reform der Unterstützungsangebote-
Verordnung ist das jetzt möglich. Künftig kann für ehrenamtlich 
Helfende in der Pflege der Entlastungsbetrag eingesetzt wer-
den. 
Nach wie vor fehlt jedoch eine Regelung für Mini-Jobber. „Denn 
dann könnten Pflegende den Entlastungsbetrag beispielsweise 
auch für ihre im Mini-Job angestellten Haushaltshilfen verwen-
den. Auch diese leisten einen wichtigen Beitrag in der Unterstüt-
zung der häuslich Pflegenden!“, so Hans-Josef Hotz. 

 
Landfrauen 
Ortsverein Rammingen /  
Asselfingen 
Der KreisLandFrauenverband Ulm lädt ein und 
informiert:  

KreisLandFrauenverband Ulm   
Mehrtägige Bildungsreisen 2025 – Terminbekanntgabe: 

Italien – Vielfältiges Piemont 
Fünftägige Busreise vom 13. bis 17. April 2025   
Anmeldung verbindlich bis spätestens zum 27. Januar 2025  

Niederlande zur Tulpenblüte – Das Königreich entdecken 
Viertägige Busreise vom 24. bis 27. April 2025 
Anmeldung bis spätestens zum 27. Januar 2025  
Zu diesen Bildungsreisen erhalten Sie weitere Informationen 
und Auskünfte bei Johanna Klein, Tel. 07340 921092 oder bei 
Renate Wolf, Tel. Mobil 0152 536 538 79.  

Wir benötigen hier die verbindlichen Anmeldungen, da wir 
spätere Anmeldungen nicht mehr berücksichtigen können. Die 
Hotels wollen zu diesem Zeitpunkt die Zimmerbelegung fest, 
ansonsten verfällt das Kontigent.  
Zu einem späteren Zeitpunkt können wir nicht mehr reagieren. 
Falls die kalkulierte TN-Zahl nicht erreicht wird stornieren wir 
die Reisen. 

Eintägige Bildungsreisen 
Kreisbildungsfahrt – bitte vormerken! 
Eintägig am Freitag, den 04. April 2025 
Flughafen Stuttgart und Gemüsebaubetrieb 
Näheres wird noch bekannt gegeben! 

Junge LandFrauen im Kreisverband ULM 
BeikostStart  
Mit Julia Hertenberger vom LRA ULM 
Vortrag mit praktischen Hinweisen für junge Mütter am Don-
nerstag, den 23.01.2025 um 9.30 Uhr im Vereinszimmer in 
Westerstetten. Der Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 
2 €. 
Eine Anmeldung bis zum 21.01. 2025 ist erforderlich unter der 
E-Mail jungelandfrauenkreisulm@web.de bis zum Dienstag, 
den 21. 01. 2025. 
Alle Mütter sind herzlichst eingeladen. 

Einladung zur Wahlkampf Podiumsdiskussion 
Unsere Forderungen an die Politik ! 
Termin: am Donnerstag, den 23. Januar 2025 ab 17.30 Uhr in 
der Birkenlauhalle in Ringingen. 
Wir begrüßen alle Frauen sehr herzlich ab 17.30 Uhr mit einem 
Sektempfang. 
Um 18.00 Uhr beginnen wir mit der Podiumsdiskussion zum 
Thema Frauen im Wahlprogramm. Von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
bewirten uns die LandFrauen und ab 20.00 Uhr beginnen wir 
mit dem Thema Landwirtschaft im Wahlprogramm. 
Ab 21.30 Uhr findet ein lockerer Austausch statt und Sie haben 
die Möglichkeit noch einen Imbiss zu sich zu nehmen. Wir 
bitten um zahlreiches Erscheinen. Wir informieren aus erster 
Hand und zeigen Stärke. Alle aktuell vertretenen Parteien sind 
eingeladen. Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kreis-
bauernverbands Ulm-Ehingen e.V. und der KreisLandFrauen-
verbände Ehingen, Blaubeuren und Ulm e.V.  Nehmen Sie 
dieses Angebot wahr und informieren Sie sich aus erster Hand.     
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men. Weiteres können Sie auf der Homepage www.landfrauen-
bw.de, oder www.kreislandfrauen-ulm.de nachlesen, ebenso 
über Facebook oder Instagram der LandFrauen aufrufen. 

 
ASB Ortsverband Langenau 
Erste Hilfe Schulungen (9 UE) 
Für alle Führerscheinklassen, Trainerscheine 
und Interessierte: 
Bitte melden Sie sich für die Kurse unter  
info@asb-langenau.de oder 07345 9111329 an. 

Termine:  
Sonntag, 26.1.2025: 8:30 bis 16:00 Uhr 
Sonntag, 9.2.2025: 8:30 bis 16:00 Uhr 
Samstag, 22.2.2025: 8:30 bis 16:00 Uhr 
Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. Kursgebühr 
50,00 Euro. Keine Kartenzahlung möglich. 

Fachabend 
Der nächste Fachabend findet am 16.1. um 20 Uhr in unseren 
Vereinsräumlichkeiten statt. 

Jugendgruppe 
Die Jugendgruppe trifft sich immer montags um 18:15 Uhr in 
unseren Vereinsräumlichkeiten! Neue Gesichter sind jederzeit 
herzlich willkommen! 

Info- und Kontaktdaten 
https://www.asb-langenau.de/ 
info@asb-langenau.de 
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Bekanntmachung 
der Gemeindebehörden Rammingen und Asselfingen über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum  
21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-

meinden Rammingen, Alb-Donau-Kreis und Assel-
fingen, Alb-Donau-Kreis 
wird in der Zeit vom 03. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürger-
meisteramt Rammingen, Rathausgasse 7, 89192 Ram-
mingen und Bürgermeisteramt Asselfingen, Lindenstr. 6, 
89176 Asselfingen für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-
gen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 03. Februar 2025 bis spätestens 
am 07. Februar 2025 bis 11:30 Uhr, bei der Gemeindebe-
hörde Rammingen, Rathausgasse 7, 89192 Rammingen 
oder Gemeindebehörde Asselfingen, Lindenstraße 6, 89176 
Asselfingen Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 02. Februar 2025 eine 
Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
291, Ulm 
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  
• oder  
• durch Briefwahl  

  teilnehmen. 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
02. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 07. Februar 2025) versäumt hat, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 
Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemein-
debehörde gelangt ist. 

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 21. Februar 2025, 
15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden.  

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn 
verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 

einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtig-
te Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat. 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

Rammingen 16.01.2025  Asselfingen 16.01.2025  
Bürgermeisteramt Rammingen  Bürgermeisteramt Asselfingen 
Christian Weber   Armin Bollinger 
Bürgermeister   Bürgermeister 

Hospizgruppe Langenau 
Informationsabend 
Herzliche Einladung an Menschen, die sich vorstellen können, 
Schwerkranke und Sterbende in einem würdigen Rahmen zu 
begleiten und die Angehörigen durch ihr Dasein zu entlasten. 
Informationsabend zu einem Befähigungskurs am Freitag, 24. 
Januar, 19:00 Uhr, in den Räumen der Hospizgruppe Lan-
genau, Bahnhofstraße 27 (Eingang an der Rückseite). 
Information unter Telefon 0160 91936494 und 07345 9293017. 
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 Amtliches aus Asselfingen 
 

  

Bürgermeisteramt Asselfingen 
Lindenstraße 6, 89176 Asselfingen 
Telefon (07345) 53 06 , Telefax (07345)2 25 17 
E-Mail: info@asselfingen.de, www.asselfingen.de 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich von 16.00 bis 19.00 Uhr 

Abfallbeseitigung 
Altpapier – Elektronikschrott 
Termin: 18.01.2025 
Elektronikschrott (Elektrokleingeräte) 
z.B. Fön, Staubsauger, Bügeleisen, Radio, 
PC (nur Rechner und Tastatur keine Bildschirme), 
Drucker, etc.: 
Annahme Rathausgarage von 9 - 10 Uhr 
Elektro-Großgeräte 
• Fernsehgeräte 
• PC-Bildschirme 
• Kühlschränke und Kühltruhen 
• Waschmaschinen 
• Geschirrspülmaschinen 
• etc. 
werden bei dieser Sammlung nicht angenommen! 
Elektrogroßgeräte können 1x im Jahr kostenlos zur Abholung 
bei der Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises angemeldet  
oder alternativ bei den Entsorgungszentren abgegeben werden 
(weitere Informationen auf der Internetseite der Abfallwirtschaft 
unter aw-adk).  
Altpapier: siehe unter Vereinsnachrichten Sportverein 

Informationen zu den Grundsteuerbescheiden 2025 finden 
Sie unter der Rubrik Amtlichen Bekanntmachungen. 

Unsere Jubilare 

Wir gratulieren 
Herzlichen Glückwunsch unseren Jubilaren  
am 20.01.2025 
Herrn Helmut Preiß zum 74. Geburtstag 
Wir wünschen allen, auch den hier nicht genann-
ten Jubilaren, alles Gute, Wohlergehen und vor 
allem Gesundheit für das neue Lebensjahr. 

Kirchliche Nachrichten 

EVANGELISCHE KIRCHE  
ASSELFINGEN 
Pfarrbüro Asselfingen 
Pfarrer Frank Lutz 
Lindenstr. 9, Tel.: 07345 / 6883 
E-Mail: Frank.Lutz@elkw.de oder 
Pfarramt.Assselfingen@elkw.de 
Bürozeiten Petra Lehmann 
Donnerstag von 9:00 -11:00 Uhr 

Pfarrbüro Setzingen 
Kirchstr. 8, Tel.: 07345 / 5121 
Bürozeiten Petra Lehmann 
Dienstag von 9:00 – 12:00 Uhr,  
Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache 
E-Mail: Petra.Lehmann@elkw.de  
Internetadresse: http://www.kirche-aoesene.de 

Wochenspruch 19. Januar 2025: Von seiner Fülle haben wir alle 
genommen Gnade um Gnade. Johannes 1,16 
Asselfingen: 
Sonntag, 19. Januar 2025, 2. Sonntag nach Epiphanias 
9:15 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. i.R. Mack 
 Das Opfer ist für Aufgaben der eigenen Ge-

meinde bestimmt.  
Mittwoch, 22. Januar 2025 
9:30 – 11:00 Uhr  Krabbelgruppe „Rasselbande“: Mein liebstes 

Kuscheltier 
15:15 Uhr – 16:45 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 

Setzingen 
Vorschau: Jeden letzten Sonntag im Monat findet in Assel-
fingen um 10 Uhr im Gemeindehaus die Kinderkirche statt. 
Öllingen: 
Sonntag, 19. Januar 2025, 2. Sonntag nach Epiphanias 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. i.R. Mack 
 Das Opfer ist für Aufgaben der eigenen Ge-

meinde bestimmt.  
10:30 Uhr  Kindergottesdienst 
Dienstag, 21. Januar 2025 
9:30 – 11:00 Uhr  Küken Treff im Öllinger Gemeindehaus: Win-

ter-Schneemänner basteln 
Mittwoch, 22. Januar 2025 
15:15 Uhr – 16:45 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 

Setzingen 
17:30 – 19:00 Uhr Jungschar Öllingen 
20.00 Uhr  Posaunenchor OeSeNe 
Setzingen: 
Freitag, 17. Januar 2025 
18:00 Uhr  Bubenjungschar in der Birkenfeldhalle 
19.00 Uhr  Teen- und Jugendkreis im Gemeindehaus 

und Jugendraum - nach Absprache 

Herzliche Einladung für alle Mädchen ab 
ca. 8 bis 13 Jahren in die coole Mädchen-
jungschar Setzingen.  
Diese findet in der Regel alle 14 Tage statt. 
Unter folgendem QR Code ist die aktuelle 
Terminplanung mit Ortsangabe und Uhrzeit hinterlegt. 
Sonntag, 19. Januar 2025, 2. Sonntag nach Epiphanias 
9:15 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Frank Lutz 
 Das Opfer ist für Aufgaben der eigenen Ge-

meinde bestimmt.  
9:15 Uhr  Kindergottesdienst 
Dienstag, 21. Januar 2025 
9:30 – 11:00 Uhr  Krabbelgruppe in Setzingen: Überraschungs-

aktion 
Mittwoch, 22. Januar 2025 
15:15 Uhr – 16:45 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 

Setzingen 
20.00 Uhr  Posaunenchor OeSeNe 
Nerenstetten: 
Sonntag, 19. Januar 2025, 2. Sonntag nach Epiphanias 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Frank Lutz und Taufe 

von Eva Ammann 
 Das Opfer ist für Aufgaben der eigenen Ge-

meinde bestimmt.  
9:30 Uhr  Kindergottesdienst 
Mittwoch, 22. Januar 2025 
15:15 Uhr – 16:45 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 

Setzingen 
20.00 Uhr  Posaunenchor OeSeNe 

Die Jahreslosung 2025 und das Lied dazu 
„Prüft alles und behaltet das Gute.“ (1. Thessalonicher 5,21) ist 
die Jahreslosung für 2025. „Es gibt so viel Gutes, lasst es uns 
entdecken!“ Mit diesen Worten ermutigt uns unser Jahreslo-
sungslied, ins neue Jahr zu gehen. Im persönlichen Leben, in 
Gesellschaft, Politik und Weltgeschehen begegnen uns sehr 
viele Krisen. Sie können sich wie ein dunkler Schleier auf unser 
Leben legen. Die Jahreslosung richtet unseren Blick auf das 
Gute. „Prüft alles und behaltet das Gute.“ Davon singt der 
Refrain: „Es gibt so viel Gutes! Lasst es uns entdecken. In allen 
Dingen kann es sich verstecken.“ Bei allen schlechten Nach-
richten, bei allem, was uns niederdrückt und belastet: „Lasst 
uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter 
Segen wird sich mehr und mehr entfalten.“ 
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Davon singen wir in den Gottesdiensten im Januar und Februar 
und auch immer wieder während des Jahres. Wir laden Sie 
zum Mitsingen ein. 

Gesamtkirchengemeinde Asselfingen-Öllingen-Setzingen-
Nerenstetten. 
http://www.kirche-aoesene.de 
Es grüßt Sie herzlich,  
Ihre Kirchengemeinde mit Pfr. Frank Lutz, Hans Sennewald, 
Bernd Hieber und Hans Häge. 

Kindergarten 

Kindergarten Asselfingen 
Kita-Anmeldungen für das Kita-Jahr 2025/2026 
Liebe Eltern, 
Sie benötigen oder suchen einen Platz für Ihr Kind 
in der Kindertagesstätte Asselfingen für das kom-
mende Kita-Jahr 2025/2026? 

Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail für Ihre 
Auskünfte zur Verfügung und wir vereinbaren gerne einen Ter-
min für die Voranmeldung. Sie können gerne mit Ihrem Kind zu 
Besuch kommen und somit die Einrichtung und das pädagogi-
sche Personal sowie die Kita kennenlernen. Wir hoffen, Sie und 
Ihr Kind demnächst persönlich begrüßen zu dürfen. 
Damit wir die verschiedenen Betreuungsbedürfnisse berück-
sichtigen können, bitten wir Sie, sich bis zum 31.1.2025 zu 
melden. 
Ihre Petra Greiner Kindergartenleiterin mit Team 
Unsere Kontaktdaten sind: 
Tel. 07345/7895 
E-Mail:kita.buehlweg@dv-ulm-alb.de 

Vereinsnachrichten Asselfingen 

FREIWILLIGE  FEUERWEHR 
ASSELFINGEN 
Feuerwehr Asselfingen wählt einen neuen 
Kommandanten 

Bei der letzten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Asselfingen am vergangenen Samstag haben die wahlbe-
rechtigten Feuerwehrangehörigen einen neuen Kommandanten 
und dessen Stellvertreter gewählt. Nachdem im Vorfeld der 
bisherige Kommandant Stefan Weber signalisiert hat, dass er für 
eine weitere Amtsperiode von fünf Jahren nicht mehr zur Verfü-
gung steht, wurde jeweils mit großer Mehrheit sein erster Stell-
vertreter Jan Künzel zum neuen Feuerwehrkommandanten und 
Axel Schulz zum stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 
gewählt. Da aufgrund der Wahl des bisherigen Stellvertreters 
zum Feuerwehrkommandanten diese Stelle neu zu besetzen ist, 
wurde in geheimer Wahl Axel Schulz gewählt. Bürgermeister 
Armin Bollinger dankte dem ausscheidenden Feuerwehrkom-
mandanten Stefan Weber für seine 15-jährige Kommandantentä-
tigkeit, für seine davor 7-jährige Stellvertreterfunktion sowie den 
vielen weiteren Ehrenämtern innerhalb der Feuerwehr in den 
letzten fast 30 Jahren. Neben der großen Verantwortung die das 
Amt des Feuerwehrkommandanten mit sich bringt, erfordert es 
auch viel persönliches Engagement. Als Zeichen der Wertschät-
zung hat der Gemeinderat der Gemeinde Asselfingen im letzten 
Jahr auf Antrag des Feuerwehrausschusses beschlossen, Herrn 
Stefan Weber zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Asselfingen zu ernennen. 
Darüber hinaus erhielt der ausscheidende Kommandant vom 
stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrbandes Alb-
Donau e.V. Herrn Christian Egger das Ehrenkreuz in Silber des 
deutschen Feuerwehrverbandes überreicht und hob die große 
gesellschaftliche Bedeutung der Feuerwehren hervor, die für 
die unterschiedlichsten Einsätze wie Überschwemmungen oder 
den vielen weiteren Naturkatstrophen eingesetzt werden.  

Die Wahl der beiden neuen Feuerwehrkommandanten bedarf 
nach dem Feuerwehrgesetz in Verbindung mit der örtlichen 
Feuerwehrsatzung der Zustimmung des Gemeinderates. 

 
links: neuer stellvertretender Feuerwehrkommandant Axel 
Schulz, der neue Feuerwehrkommandant Jan Künzel, der aus-
scheidende Feuerwehrkommandant Stefan Weber, stellvertre-
tende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Christian 
Egger, Bürgermeister Armin Bollinger. 

 
Gesangverein Asselfingen 1896 e.V 
KlangArt 
Am Montag findet wie üblich unsere Probe um 
20:00 im Gemeindehaus statt. 

Mitgliederversammlung 2025 
Am Samstag, 18. Januar 2025 findet unsere Mitgliederver-
sammlung zum Berichtsjahr 2024 im Bürgersaal statt. Hierzu 
wurde bereits fristgerecht im letzten Mitteilungsblatt im letzten 
Jahr eingeladen. Ab 19:00 gibt es belegte Wecken und zu 
Trinken. Der offizielle Teil beginnt dann um 19:30 Hierzu sind 
alle aktiven Sängerinnen und Sänger sowie alle fördernden 
Mitglieder und Ehrenmitglieder herzlich eingeladen. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Chorleiters KlangART und Kinderchor Klangkäfer 
4. Bericht des Kassenführers 
5. Bericht der Rechnungsprüfer 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Antrag auf Änderung der Vereinssatzung 
8. Wahlen zum Vorstand, Beirat und Rechnungsprüfer 
9. Ernennung von Ehrenmitgliedern  
10. Sonstige Anträge und freie Aussprache 
11. Schlusswort des Vorstandes 
 

LANDFRAUEN 
ORTSVEREIN ASSELFINGEN 
Stricknachmittag  
Unser nächster Stricknachmittag findet am 
23.01.2025 ab 14 Uhr im Vereinszimmer statt. 

 
SPORTVEREIN 
ASSELFINGEN 1948 
www.sv-asselfingen.de 
SVA-Geschäftsstelle 

Altpapiersammlung 
Wie bereits angekündigt, findet übermorgen, Samstag,  
den 18. Januar 2025 die nächste 
Altpapiersammlung statt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
bitte stellen Sie Ihr Altpapier wie gewohnt getrennt nach Papier 
und Kartonagen ab 09.00 Uhr bereit. 
Vielen Dank vorab.  
Alle Helfer treffen sich am 09.00 Uhr am Sportheim. 
 

 

 



Heusteige informiert  ·  Seite 9  ·  03 / 2025 

Amtliches aus Rammingen 
 

  

 

 
 



Heusteige informiert  ·  Seite 10  ·  03 / 2025 

Bürgermeisteramt Rammingen 
Rathausgasse 7, 89192 Rammingen 
Telefon (0 73 45) 91 25 -0, Telefax (0 73 45) 91 25 12 
E-Mail: info@rammingen-bw.de, www.rammingen-bw.de 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr 
Donnerstags zusätzlich von 15.00 bis 19.00 Uhr 

Christbaumsammelaktion 
Die Jugendlichen aus Rammingen bedanken sich herzlich für 
die großzügigen Spenden bei der diesjährigen Christ-
baumsammel-Aktion. 

Einladung zur jährlichen Terminabsprache  
Die Gemeindeverwaltung lädt alle örtlichen Vereine herzlich zur 
jährlichen Terminabsprache ein. Ziel ist es, die geplanten Ver-
anstaltungen und Termine der Vereine zu koordinieren und diese 
in den Veranstaltungskalender der Gemeinde aufzunehmen. 
Die Terminabsprache findet statt am: 
Montag, den 20. Januar 2025, um 18:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses. 
Es wäre schön, wenn möglichst viele Vereine ihre Termine für 
das Jahr 2025 vorbereiten könnten. Sollten Sie an diesem 
Abend verhindert sein, können die Termine auch gerne vorab 
oder im Nachgang per E-Mail an info@rammingen-bw.de 
übermittelt werden. 
Über diese E-Mail Adresse ist es ist jederzeit auch unterjährig 
möglich, Termine nachzutragen oder abzuändern.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der gemeinsamen Pla-
nung. Bei Fragen steht die Gemeindeverwaltung selbstver-
ständlich gerne zur Verfügung. 

Bundestagswahl 23.02.2025 
Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zur Bundestagswahl am 23.02.2025 können Wahlscheine ne-
ben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer 
Form beantragt werden (§ 27 Abs. 1 
Bundeswahlordnung). Wir bieten für 
Sie zur Wahl die Beantragung eines 
Wahlscheines per Internet auf unse-
rer Homepage www.rammingen-
bw.de oder direkt über folgenden 
QR-Code. 
Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrich-
tigung müssen Sie in das Antra-
gungsformular eintragen. Ihnen steht 
es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten 
werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur 
Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit 
unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend 
per Amtsboten zugestellt. Für die automatische Prüfung Ihrer 
Daten benötigen wir unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer 
Wahlbezirks- und Wählernummer.  

Informationen zu den Grundsteuerbescheiden 
2025 finden Sie unter der Rubrik Amtlichen Be-
kanntmachungen. 

Wir gratulieren 
Herzlichen Glückwunsch  
Unsere Gemeindemitglieder   
Ilse und Fritz Steeger 
dürfen am 18. Januar 2025 das äußerst seltene 
Fest der 

Diamantenen Hochzeit feiern. 
60 Jahre mit einem Menschen verbunden zu sein, ist ein ganz 
besonderes Ereignis. 

Ich wünsche Ihnen auch im Auftrag des Gemeinderats und im 
Namen der gesamten Einwohnerschaft unserer Gemeinde alles 
erdenklich Gute zu diesem stolzen Jubiläum. 
Wir alle wünschen dem Jubelpaar für seinen weiteren Lebens-
weg viel Glück, Zufriedenheit und vor allen Dingen Gesundheit. 
Christian Weber 
Bürgermeister 
Wir wünschen allen, auch den hier nicht genannten Jubilaren, 
alles Gute, Wohlergehen und vor allem Gesundheit für das 
neue Lebensjahr. 

 

Kirchliche Nachrichten 

KATH. KIRCHENGEMEINDEN 
LANGENAU / RAMMINGEN 
www.kirche-langenau-rammingen.drs.de 
Pfarramt, Rathausgasse 17,  
Tel. (0 73 45) 53 87, Fax (0 73 45) 91 93 57 
StGeorg.Rammingen@drs.de 

Gottesdienstordnung 
Samstag, 18.01.2025 
18:00 Uhr  Hl. Messe in Langenau 
Sonntag, 19.01.2025  
09:00 Uhr  Hl. Messe in Rammingen, Gemeindehaus 
10:30 Uhr  Hl. Messe in Langenau 
Montag, 20.01.2025  
15:00 Uhr  Rosenkranz in Langenau 
Dienstag, 21.01.2025  
18:30 Uhr  Hl. Messe in Rammingen, Gemeindehaus 
Mittwoch, 22.01.2025 
08:30 Uhr  Hl. Messe in Langenau 
Donnerstag, 23.01.2025  
08:30 Uhr  Hl. Messe in Rammingen, Gemeindehaus 
19:00 Uhr  Gebet-am-Donnerstag in Langenau 
Freitag, 24.01.2025 
08:30 Uhr  Hl. Messe in Langenau 
Sonntag, 26.01.2025 
09:00 Uhr  Hl. Messe in Langenau 
09:00 Uhr  Kindergottesdienst in Langenau, Gemeindehaus 
10:30 Uhr  Hl. Messe in Rammingen, Gemeindehaus 
Ministrantendienst 
So, 19.01 Gregor, Felicitas 
So, 26.01 Janis, Johannes 
Lektorendienst  
So, 19.01 U. Heisele 
So, 26.01 M. Steck 
Kommunionhelfer 
So, 19.01 U. Heisele 
So, 26.01 M. Steck 

Pfarrbüro Öffnungszeiten 
Montag  09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Donnerstag 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
In dringenden seelsorgerlichen Notfällen melden Sie sich bitte 
im Pfarrbüro Langenau unter Tel. 07345-96860. Dort wird auch 
der Anrufbeantworter regelmäßig abgehört.  

Spenden  
• Für die Kirchenrenovierung gingen Barspenden in folgen-

der Höhe ein: 
1 x 20 €, 1 x 30 €, 2 x je 50 €, 1 x 100 € und 1 x 200 €. 
Den Spendern dafür und allen, die in den letzten Wochen 
zugunsten der Kirchenrenovierung eine Überweisung getä-
tigt haben, ein herzliches Vergelt´s Gott. 

• Notfallseelsorge 
Beim ökumenischen Gottesdienst am Neujahrstag wurden 
129,20 € gespendet. Der Betrag kommt der Notfallseelsor-
ge zugute. Auch hierfür herzlichen Dank. 
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Scheinwerfer-Kollekte 
Die Kollekte am vergangenen Wochenende in Höhe von 235,50 
€ wird wieder direkt unserer Kirchenrenovierung zugutekom-
men. Vielen Dank hierfür 

Spenden-Konto für die Kirchenrenovierung - DANKE 
 Kath. Kirchengemeinde St. Georg Rammingen 
 IBAN: DE81 6305 0000 0021 2776 92 
 VWZ: Spende Kirchenrenovierung – Name und Adresse 

Sternsinger 2025 
Groß war der Jubel bei den Sternsingern 
in unserer Gemeinde und den Filialen. 
Nach einem anstrengenden und erlebnis-
reichen Tag bei dem 23 Kinder und Ju-
gendliche in 7 Gruppen im Einsatz für benachteiligte Kinder in 
aller Welt waren.  
Viele Male hatten sie ihre Lieder gesungen und den Segen, 
„20*C+M+B*25“, Christus Mansionem Benedicat (Christus 
segne dieses Haus) über die Haustüren geschrieben. 
Die Kinder und Jugendlichen sowie die Begleitpersonen waren 
überwältigt von den vielen Menschen in unseren Gemeinden 
und Filialen. Wie dankbar sie waren und sich freuten, dass sie 
Besuch von den Sternsingern erhalten haben. 
Einige Zitate von der Aktion: 
„Es war so schön, wie wir von den Leuten erwartet wurden und 
wie wir gelobt wurden für unseren Einsatz.“ 
„Ein kleines Mädchen hat uns sogar ein Bild gemalt.“ 
Im Pflegeheim in Ballendorf war es ebenfalls sehr emotional, 
dort erfreuen sich die Mitbewohner auch immer über unseren 
Besuch und singen auch gerne mit uns. 
Wir bedanken uns bei allen, die die Sternsinger Aktion unter-
stützt haben. 
Die Sternsinger-Aktion erbrachte die stolze Summe von 
2.593,98 €. 
Nun aber unser Dank an alle Sternsinger und ihre Begleitper-
sonen, dem Team, welches den Gottesdienst vorbereitet und 
musikalisch begleitet hat. Dank auch an Melanie Steck, die uns 
neue Gewänder genäht hat. Sowie den zahlreichen Eltern, die 
uns in irgendeiner weiße unterstützt haben. 
Wir freuen uns schon auf die nächste Aktion mit euch! 
Euer Sternsinger-Team 
PS: Falls wir jemanden nicht angetroffen haben oder ohne 
Absicht vergessen haben, bitten wir um Entschuldigung. Es 
liegen hierfür noch Segensaufkleber im Gemeindehaus aus. 

 
Kirchengemeinderatswahl am 30. März 2025 

Altarweihe 
Der Altar wird in einem feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 
16. Februar 2025 um 10:00 Uhr von Weihbischof Thomas 
Maria Renz geweiht.  
Dazu ergeht schon heute eine herzliche Einladung! 
 

Katholische öffentliche Bücherei 
Liebe Bücherfreunde, 
wir sind zu den gewohnten Öffnungszeiten - don-
nerstags von 16 bis 17:30 Uhr - für euch da.  
Euer Bücherei-Team 

Melanie Steck und Nicole Holzschuh 

aus dem Jahresprogramm 2025 
der Dekanatsgeschäftsstelle 
Neues Frühjahr-Sommer-Programm des Dekanats 
Das kath. Dekanat Ehingen-Ulm sendet das neue Frühjahr-
Sommer-Programm Interessierten kostenlos zu.  

Neben den Reihen Philotheo am 8. oder 9. jedes Monats, Ig-
natianische Impulse am letzten Dienstag des Monats und dem 
Treffpunkt Christsein wird der geistliche Weg durch die Fasten-
zeit „Unbedingt leben“ mit Begleitbriefen und besinnlichen 
Abenden durchgeführt.  
Der Patricksday wird am Vorabend, den 16.3. mit den 
Bluegrassbrothers und einer Whiskey-Verkostung begangen. 
Das Benefizkonzert „Bierlieder von und mit Wolfgang Steffel 
and friends“ ist am 4.4. in der Hörvelsinger Pflugbrauerei. Zu-
vor wird am 16.2. das 25ste Credo-Musik-Projekt mit Meister-
messen aus der Renaissance gefeiert.  
Bei Mandolinenkonzerten wird der Glaube geistlich gedeutet, 
so mit Mando-Credo am Palmsonntag 13.4. in der Ulmer und 
mit „Bachs Goldberg und Bibers Rosenkranz“ am 29.6. in der 
Wiblinger Nikolauskapelle. Historisch-spirituelle Exkursionen 
führen am 24.5. nach Dinkelsbühl und am 3.10. nach Pfullingen 
auf die Spuren des heiligen Wolfgang.  
„Mit Rucksack und Bibel“ findet am 26.7. rund um Oberdisc-
hingen und „Mit Bibel und Rucksäckchen“ am 27.9. bei der 
Friedenskönigin in Schmiechen statt. Eine Trilogie zu „Glaube, 
Hoffnung und Liebe“ im Juli nimmt Bezug an das Heilige Jahr 
„Pilger der Hoffnung“.  
Programme mit weiteren Angeboten können über Tel.: 
0731/9206010 und E-Mail: dekanat.eu@drs.de angefordert 
werden. 

Gebet 
Ein neues Jahr hat begonnen. 
Erwartungsvoll blicke ich diesem Jahr entgegen. 
365 Tage von denen ich nicht weiß, was sie bringen. 
Friede oder Unheil, 
Glück oder Unglück, 
Freude oder Leid. 
Gelingen oder Versagen, 
Gesundheit oder Krankheit, 
Gemeinschaft oder Einsamkeit. 
Sonnenschein, Regen und Wachstum, 
oder Dürre, Unwetter und Zerstörung. 
Arbeit und ein geregeltes Auskommen, 
oder Verlust des Arbeitsplatzes und Not… 
So möchte ich dich jetzt bitten Herr,  
dass DU bei mir bist,  
bei allem was mir in diesem Jahr widerfährt. 
Bleibe mit deiner Gnade bei mir 
und halte Deine segnende Hand über mich 
und alle meine Lieben. 
Amen.  

(D.J. Steck) 
 

Bleiben Sie alle behütet und unter dem Segen Gottes. 
Herzliche Grüße aus dem Pfarrbüro in Rammingen 
Sandra Heisele und Ihr/Euer Diakon Johannes Steck 

Vereinsnachrichten Rammingen 

FREIWILLIGE  FEUERWEHR 
RAMMINGEN 
 
Jahreshauptversammlung 17.01.2025; 19:30 Uhr 

1. Begrüßung 
2. Berichte 

Kommandant 
Schriftführer  
Kassierer 
Kassenprüfer 
Jugendfeuerwehrwart 

3. Entlastung 
4. Ehrungen/ Beförderungen 
5. Verschiedenes 

Termine 
Montag 03.02.  19:30 Uhr: Gesamtübung 
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LANDFRAUEN 
ORTSVEREIN RAMMINGEN 
Am Mittwoch, den 22.01.25 um 19:00 Uhr besich-
tigen wir den Geflügelhof Kaiser in Öllingen.  
Anmeldung hierzu gerne noch bei Dorothea Schie-

le unter: 0152/06074063. 
Mitglieder und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen! 

 

 

SCHÜTZENVEREIN 
RAMMINGEN 1983 e.V. 
Rundenwettkampf Saison 2024/2024 
Nächste Wettkämpfe: 

Rammingen 1 gegen Schnürpflingen am 31.01 um 20Uhr in 
Schnürpflingen. 
Rammingen 3 gegen Weidenstetten am 21.01 um 20 Uhr in 
Weidenstetten. 

Vereinsmeisterschaft 2025 
Die Vereinsmeisterschaft 2025 kann ab sofort von allen Ver-
einsmitgliedern geschossen werden. 
Für alle aktiven Schützen liegen vorbereitete Streifen im Schüt-
zenhaus, bitte diese zur Teilnahme verwenden. Jeder Teilneh-
mer muss zwei Serien mit je 30 bzw. 40 Schuss abgegeben. 
Viel Spaß bei der Teilnahme und gut Schuss. 

Winterwanderung 
Am Sonntag, den 19.01.25 findet unsere Winterwanderung 
nach Niederstotzingen zur Krone statt.  
Wir treffen uns um 10 Uhr im Schützenheim zu Glühwein und 
Punsch. Um 11 Uhr machen wir uns dann auf den Weg nach 
Niederstotzingen. Dort treffen wir uns alle, auch die mit dem 
Auto kommen, um 12:30 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen. 
Um besser planen zu können, meldet euch bitte bei Frank an, 
oder tragt euch in die Liste im Schützenheim ein. 

Schützenheim 
Unser Schützenheim ist kommenden Freitag ab 19 Uhr geöffnet. 
Bewirtung durch Jan Klaiber. 

 
SPORTFREUNDE  
RAMMINGEN e.V. 
www.sf-rammingen.de 
Altpapiersammlung am 18.01.2024 

Bitte stellen Sie ihr Altpapier am Samstag  
− ab 9 Uhr  
− getrennt nach Papier und Kartonage  
− vor Nässe geschützt  
am Straßenrand ab. 
Eure Fußballer 

Impressum 

Herausgegeben: 
Zweckverband Heusteige, Sitz Rammingen 
Verantwortlich für den Inhalt sind die Bürgermeister der ein-
zelnen Gemeinden oder deren Vertreter im Amt. 
Verantwortlich für den Druck und den Anzeigenteil: 
Druck & Medien Zipperlen GmbH,  
Dieselstraße 3, 89160 Dornstadt, Tel. (0 73 48) 98 76 -0,  
E-Mail: verlag@zipperlen.de 

Theater Ulm 

Theater Ulm 
Kartenvorverkauf 
Mo. 11 -17 Uhr, Di. - Fr 11 - 19 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr 
an der Theaterkasse Theater Ulm, Herbert-von-
Karajan-Platz 1 oder Tel: 0731/161-4444 
online: www.theater-ulm.de/spielplan 
Email: theaterkasse@ulm.de 

Fr 17.01. 19:30 | Premieren-Abo Podium 
 Podium 
 Premiere: Aquarium 85 
 Eine Clubnacht mit Livemusik von Benjamin 

Künzel und Ariane Müller 

 


